
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1994/2/16 93/13/0256
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.02.1994

Index

10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

B-VG Art18 Abs1;

FinStrG §82 Abs1;

Rechtssatz

Der im § 82 Abs 1 FinStrG enthaltene unbestimmte Gesetzesbegri; der "genügenden Verdachtsgründe" hat einen

solchen Inhalt, daß das Verhalten der Behörde auf seine Übereinstimmung mit dem Gesetz geprüft werden kann

(Hinweis B 5.4.1989, 88/13/0021; Klecatsky-Morscher, Das österreichische Bundesverfassungsrecht/3, E 41, 42 zu Art 18

Abs 1 B-VG).
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